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Merkblatt

Zum Antrag auf Verleihung der Bezeichnung "Fachanwalt (Fachanwältin) für Verwaltungsrecht".

1. Erwerb der besonderen theoretischen Kenntnisse

A) Regelnachweis

Der Nachweis der besonderen theoretischen Kenntnisse erfolgt in der Regel durch die Teilnahme an einem vorbereitenden anwaltsspezifischen Lehrgang, der alle relevanten Bereiche des Fachgebiets bearbeitet (§ 4 Abs. 1 S. 1 FAO).

Die Gesamtdauer des Lehrgangs muss, Leistungskontrollen nicht eingerechnet, mindestens 120 Zeitstunden betragen (§ 4 Abs. 1 S. 2 FAO).

Die auf die Fachanwaltsbezeichnung vorbereitenden anwaltsspezifischen Lehrgänge werden mit mindestens drei Klausuren über fünf Zeitstunden abgeschlossen (§ 4 a FAO).

Die Zeugnisse und Klausuren sollen dem Ausschuss im Original vorgelegt werden.

B) Alternative Nachweismöglichkeiten

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 FAO gibt es auch andere Nachweismöglichkeiten, um die besonderen theoretischen Kenntnisse zu belegen. Es kann sich beispielsweise um Nachweise handeln, die auf einer Hochschul- oder Fachhochschultätigkeit des Antragstellers zurückgehen, auf Dissertationen und Veröffentlichungen in Fachzeitschriften oder auf Vortrags- und/oder Dozententätigkeiten, die sich unmittelbar auf diejenigen Fachbereiche beziehen, die in § 8 FAO für den Bereich Verwaltungsrecht benannt sind. Soll jedoch vom Regelfall abgewichen werden, bedarf der Antrag zum Nachweis der theoretischen Kenntnisse einer eingehenden Begründung und der Beifügung der geeigneten Nachweisunterlagen.

C) Überbrückungsfortbildung

Seit dem 01.01.2011 gilt eine neue Regelung des § 2 Abs. 2 FAO. Zu beachten ist, dass im Falle der späteren Antragstellung die Fortbildung nicht mehr ab dem auf die Lehrgangsbeendigung folgenden Kalenderjahre nachzuweisen ist, sondern bereits ab dem Jahr, in dem der Lehrgang begonnen hat (§ 4 Abs. 2 S. 1 FAO) und zum anderen darin, dass Lehrgangszeiten anzurechnen sind. Damit werden die Lehrgangszeiten der Fachanwaltsausbildung im Rahmen der Fortbildungsverpflichtung angerechnet, wenn der Antrag auf Verleihung der Fachanwaltschaft nicht in dem Kalenderjahr gestellt wird, in dem der Lehrgang begonnen wurde.

2. Praktische Kenntnisse

A) Fallzahl

Für den Bereich des Erwerbs der besonderen praktischen Erfahrungen ist § 5 Abs. 1 a FAO zu beachten. Es sind 80 Fälle nachzuweisen, davon müssen mindestens 30 gerichtliche Verfahren sein. Von diesen 80 Fällen müssen sich mindestens 60 Fälle auf drei verschiedene Bereiche des besonderen Verwaltungsrechts im Sinne von § 8 Nr. 2 FAO beziehen, dabei auf jeden dieser Bereiche mindestens 5 Fälle. Einer muss den in § 8 Nr. 2 FAO aufgeführten Bereichen, die in dieser Vorschrift als zentrale Felder des öffentlichen Rechts beschrieben sind, zugehören.

B) Nachweiszeitraum

Angerechnet werden nur Fälle, die innerhalb der letzten drei Jahre vor der Antragstellung persönlich und weisungsfrei bearbeitet wurden, § 5 Abs. 1 FAO.

Fälle, die mehr als drei Jahre vor der Antragstellung als abgeschlossene Vorgänge zurückliegen, werden nicht gezählt.

Was als "Fall" im Sinne der Fachanwaltsordnung anzusehen ist, ist in der FAO nicht definiert und auch in der Rechtsprechung nicht abschließend geklärt. Auch eine mündliche Beratung kann als "Fall" angesehen werden. Hier kann sie aber eine andere Gewichtung haben. Ein Fall kann eine höhere Gewichtung als 1 haben oder auch eine geringere.

Ein Widerspruchsverfahren und ein anschließendes Gerichtsverfahren werden nicht als zwei Fälle benannt und gezählt. Dies gilt auch für mehrere Instanzen innerhalb desselben "Falls". Je nach der Bedeutung der Angelegenheit, den Anforderungen und des Umfangs der Bearbeitung, kann eine höhere Gewichtung zugunsten des Antragstellers vorgenommen werden.

Auch ein Eil- und Hauptsacheverfahren sind nicht als zwei Fälle zu zählen.

Gleichartige Fälle sind zwar als ein Fall zu zählen, sie können aber bei der Gewichtung, je nach Sachlage, nur zu einem Bruchteil (z.B. mit dem Faktor 0,5 je Fall) angerechnet werden.

Aufgrund der oben genannten Punkte und des Umstandes, dass die Bewertung eines Falles nicht schematisch erfolgen kann, bittet der Ausschuss um Verständnis dafür, dass gegebenenfalls Auszüge, die den Fall betreffen, zur Einsicht durch den Ausschuss angefordert werden können. Dies bietet die Möglichkeit, dass der Ausschuss sich einen Gesamteindruck aufgrund der schriftlichen Unterlagen verschaffen kann und dadurch von einem Fachgespräch abgesehen werden kann. Ebenfalls sind solche Arbeitsproben geeignete Entscheidungsgrundlagen.

Unter bestimmten Voraussetzungen verlängert sich der Nachweiszeitraum.

C) Fallliste

Dem Antrag ist zur Prüfung der praktischen Kenntnisse eine Fallliste beizufügen. Wir bitten zu beachten, dass hier drei Bereiche zu benennen sind, die insgesamt mit 60 Fällen darzustellen sind, insgesamt sind 80 Fälle nachzuweisen.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist es sinnvoll, wenn die Fallliste in diesen drei Bereichen aufgeteilt ist und für jeden der drei bzw. sich daran anschließenden Bereiche untergliedert in außergerichtliche Mandate und gerichtliche Mandate ist.

Nach § 6 Abs. 3 S. 1 FAO sind aufzunehmen in die Fallliste das jeweilige Aktenzeichen, Gegenstand des Falles, Zeitraum, Beginn und Beendigung, Art und Umfang der Tätigkeit, Auflistung der Einzeltätigkeit sowie Stand des Verfahrens. Die benannten Angaben müssen eine Bewertung und Gewichtung durch den Ausschuss ermöglichen.
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